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Betreff 
 
Namensgebung für die Gemeinschaftsgrundschule Sankt Augustin - Ort 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt 
Augustin, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Die Gemeinschaftsgrundschule Sankt Augustin-Ort, Pauluskirchstraße 1a, 53757 Sankt 
Augustin, wird entsprechend der Variante _____ umbenannt.“ 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Seitens der Gemeinschaftsgrundschule Sankt Augustin-Ort wurde beim Schulträger der 
Antrag gestellt, künftig den Namen „Hans-Christian-Andersen-Schule“ zu führen. Diese 
Namensführung wurde in der Schulkonferenz am 11.12.2006 beschlossen. 
 
Eine eigens für die Namensgebung eingerichtete Arbeitsgruppe der Schule beriet über die 
vorgelegten Anregungen. Die von Schülerinnen und Schülern eingereichten Vorschläge 
hätten überwiegend den Namen fiktiver Figuren entsprochen, die sich wenig für die Ver-
wendung als Schulnamen eigneten, etwa „Pumuckl-Schule“. Unter den 20 in die weitere 
Auswahl genommenen Namen seien sechs in die Vorauswahl genommen worden und nach 
einer weiteren Prüfung unterbreitete die Arbeitsgruppe zwei Vorschläge. Die Schulkonfe-
renz sprach sich nach einer Beratung schließlich einstimmig für den Vorschlag „Hans-
Christian-Andersen-Schule“ aus. 
 
Bei der Auswahl dieses Vorschlags wurde berücksichtigt, dass viele Märchen Hans-
Christian Andersens im Grundschulunterricht eingesetzt werden können. Auch wurde ab-
gewogen, ob im allgemein anerkannten Gesamtwerk des Autors Passagen gefunden wer-
den könnten, die ggf. nicht mit den anerkannten Werten unseres Gemeinwesens in Ein-
klang stünden und sein Werk somit in Frage gestellt werden könnte. 
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In die allgemeinen Überlegungen zur Namensgebung der Schule wurden weiterhin Namen 
mit lokalem Bezug, christlicher Heiliger oder anerkannter Künstler einbezogen, die jedoch 
aus unterschiedlichen Gründen nicht in die engere Auswahl einbezogen werden konnten. 
 
Nach § 6 Abs. 6 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen führt jede Schule 
eine Bezeichnung, die den Schulträger, die Schulform und die Schulstufe angibt. Bei 
Grundschulen und Hauptschulen ist auch die Schulart anzugeben. (...) Der Name der Schu-
le muss sich von dem anderer Schulen am gleichen Ort unterscheiden. 
 
Für den Schulnamen ergeben sich somit drei notwendige Bestandteile: 
 

1. Der Hinweis auf den Schulträger, 
2. die Angabe auf die Schulform, Schulstufe und Schulart, 
3. die Bezeichnung, welche die Schule individuell benennt. 

 
Laut Beschluss der Schulkonferenz wird der Antrag gestellt, der Rat der Stadt 
Sankt Augustin möge den Namen 

 
Hans-Christian-Andersen-Schule 

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Sankt Augustin 
Pauluskirchstraße 1a 
53757 Sankt Augustin 

beschließen (Variante 1). 
 
In dem Antrag wurde der Wunsch geäußert, den Schulnamen um den Hinweis auf den 
Montessori Zweig und ggf. die Offene Ganztagsschule zu ergänzen. 
 
Nach dem Wunsch der Schule kommt damit als Variante 2 folgender Name in Betracht: 
 

Hans-Christian-Andersen-Schule 
Offene Ganztagsgemeinschaftsgrundschule  

der Stadt Sankt Augustin mit Montessori Zweig  
Pauluskirchstraße 1a 
53757 Sankt Augustin 

 
Eine Unterscheidung der verschiedenen Schulen am selben Ort ergibt sich laut einer Kom-
mentierung entweder schon aus der angegebenen Schulform, bei Schulen derselben Schul-
form aus einem besonderen Eigennamen oder aus einem die nähere Örtlichkeit bezeich-
nenden Zusatz. 
 
Wenn die Schule einen Eigennamen erhalten soll, muss es sich hierbei um einen besonde-
ren Namen handeln. Ein solcher Name sollte nach Auffassung der Verwaltung so charakte-
ristisch sein, dass ein Bezug zur Schule ohne weiteres hergestellt werden kann. 
 
Entsprechend kommt als Variante 3 folgende Namensbezeichnung in Betracht: 
 

Hans-Christian-Andersen-Schule 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Sankt Augustin-Ort 

Pauluskirchstraße 1a 
53757 Sankt Augustin 
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Mit den von der Schule gewünschten Ergänzungen sieht Variante 4 wie folgt aus: 
 

Hans-Christian-Andersen-Schule 
Offene städtische Ganztagsgemeinschaftsgrundschule  

in Sankt Augustin-Ort mit Montessori Zweig  
Pauluskirchstraße 1a 
53757 Sankt Augustin 

 
Von den Grundschulen in Sankt Augustin führen bisher die beiden Niederpleiser Grund-
schulen sowie die Katholische Grundschule in Mülldorf Eigennamen wie folgt: 
 

1. Schule Am Pleiser Wald, Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Sankt Augustin in 
Niederpleis, Primarstufe 

2. Grundschule Freie Buschstraße Niederpleis, Gemeinschaftsgrundschule der Stadt 
Sankt Augustin, Primarstufe 

3. Katholische Grundschule St. Martin der Stadt Sankt Augustin in Mülldorf, Garten-
straße 

 
Entsprechend ist nunmehr zu beraten und zu entscheiden. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanzielle Auswirkungen 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf       €. 

  Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle       
zur Verfügung. 

  Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben ist erforderlich 

 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt       €, insgesamt sind       € 
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr       €. 

 


